
Köstlichkeiten unterschied-
lichster Art werden auf dem 
Streetfood-Festival am Neu-
en Markt gereicht.      Foto: Fuchs-Konzeptfabrik
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Stadtverwaltung Meckenheim
Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim
Hausanschriften: 
- Rathaus: Siebengebirgsring 4
- Baubetriebshof: Buschstraße 12
Vorwahl:  (02225)
Telefon: 917-0
Telefax: 917-100
Stadtwerke: 917-175
E-Mail:  stadt.meckenheim@meckenheim.de
Internet:  www.meckenheim.de
Facebook:  www.facebook.com/meckenheimde
Telefonnummer des städtischen
Ordnungsaußendienstes:  (02225) 917-110
E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de
Öffnungszeiten Rathaus 
Beim Besuch des Rathauses entfällt ab 2. Mai die bisherige 3G-
Regelung. 
Weiterhin besteht jedoch die Maskenpflicht. D.h. im Rathaus ist 
unbedingt eine medizinische Maske, also eine sogenannte OP- 
Maske, eine Maske des Standards FFP2 oder eine vergleichbare 
Maske (KN95/N95) zu tragen. 
Daneben gilt es, die Hygiene- und Abstandsregelungen (mindes-
tens 1.5 Meter zur nächsten Person) einzuhalten.
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird dringend empfohlen, 
vor dem Besuch der Stadtverwaltung einen Termin zu vereinba-
ren. Dies ist entweder telefonisch oder per E-Mail möglich. Wer im 
Rathaus welches Anliegen bearbeitet, steht auf der Homepage 
www.meckenheim.de im „Bürgerinfosystem“. Bürgerinnen und 
Bürger mit einem fixen Termin werden grundsätzlich bevorzugt 
behandelt.
Neu: Termine für den Besuch des Bürgerbüros sowie des Stan-
desamtes der Stadt Meckenheim sind auch bequem und einfach 
online zu vereinbaren unter: termine.meckenheim.de.
Ohne Termin ist das Bürgerbüro nur noch mittwochs von 7.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr erreichbar. Bürgerinnen und Bürger sollten auch hier 
längere Wartezeiten einplanen. Für die telefonische Vereinbarung 
von Terminen sowie für sonstige telefonische Rückfragen stehen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros montags, 
dienstags sowie donnerstags und freitags von 9 Uhr bis 10.30 Uhr 
sowie zusätzlich dienstags und donnerstags von 14 Uhr bis 15 Uhr 
unter den Rufnummern (02225) 917-206, -207 und -208 zur Verfü-
gung. Per E-Mail ist das Bürgerbüro unter  buergerbuero@mecken-
heim.de - auch zwecks Terminvereinbarung – erreichbar. Es wird 
darum gebeten, in der E-Mail die entsprechende Telefonnummer 
anzugeben.

Öffnungszeiten Infothek im Foyer des Rathauses
Montag 7.30 Uhr bis 18 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 7.30 Uhr bis 16 Uhr
Freitag 7.30 Uhr bis 13 Uhr

Hallenfreizeitbad 
Siebengebirgsring 6,  (02225) 917 475
Das Hallenfreizeitbad ist geöffnet. Weitere Informationen zu 
 Öffnungszeiten und Eintrittspreisen finden Sie unter 
www.meckenheim.de. Über das Anmeldeportal können Sie 
 Tickets buchen (www.hallenbadticket.de/baeder/meckenheim).
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Bürgermeister
Bürgersprechstunde des Bürgermeisters
Anmeldung unter   (02225) 917297
E-Mail: marion.luebbehuesen@meckenheim.de
Nächster Termin: 9. Mai, 16.30 Uhr-18 Uhr

Familienlotsin
Hanna Esser,  (02225) 917 289  
E-Mail: hanna.esser@meckenheim.de

Telefonseelsorge
 (0800) 1110111 und (0800) 1110222

Internet: www.ts-bonn-rhein-sieg.de

Fraktionen im Rat
Alle Fraktionen bieten regelmäßige Sprechstunden an:

CDU:   Anmeldung bei Joachim Kühlwetter, 
 0179 - 6851778

SPD:   Anmeldung bei Barbara Heymann,  0174-3029530, 
E-Mail: heymann49@web.de

BfM:   Anmeldung bei Klaus-Jürgen Pusch,  7035282, 
E-Mail: pusch.bfm@web.de

Grüne:   Anmeldung bei Rebecca Stümper,   0173-2675151, 
 E-Mail: rebecca.stuemper@gruene-meckenheim.de

UWG:   Anmeldung bei Hans-Erich Jonen,  0171-1710097,  
E-Mail: hans-erich_jonen@t-online.de

FDP:   Anmeldung bei Heribert Brauckmann,  
 0178-6688919

Elektrokleinteile-Mobil
Dienstag, 10. Mai
13-19 Uhr   Pater-Müller-Straße (Parkplatz am Sportplatz) in 

Ersdorf
Auskünfte unter  (02241) 306306

Schadstoff-Mobil
Montag, 16. Mai
11-13 Uhr   Siebengebirgsring (Parkplatz am Sportzentrum) in 

Meckenheim 

14.30-17 Uhr   Klosterstraße (Marktplatz) in Meckenheim
Auskünfte unter  (02241) 306306

29. April 2022

Erstes Streetfood-Festival am Neuen Markt
Abwechslungsreiche Premierenveranstaltung vom 13. bis 15. Mai 

Den Frühling mit Leckereien und Getränken bei Livemusik und buntem Bühnenprogramm draußen ge-
nießen – das ist vom 13. bis zum 15. Mai am Neuen Markt möglich. Auch die kleinen Gäste kommen mit 
Hüpfburg, Karussell und Kinderschminken auf ihre Kosten. Die Stadt Meckenheim konnte für das erste 
Streetfood-Festival in der Apfelstadt die Eventagentur Fuchs-Konzeptfabrik aus Koblenz als Veranstal-
terin gewinnen.

Geplant ist außerdem am 14. Mai ein
langer Shopping-Samstag am Neuen 
Markt. Die dort ansässigen Dienstleis-
tenden und Einzelhändlerinnen und 
Einzelhändler sind eingeladen, sich 
mit Ideen und Aktionen an diesem Wo-
chenende zu beteiligen.

Für entsprechende Rückmeldungen, 
Ideen oder Fragen steht bei der städ-
tischen Wirtschaftsförderung Sonja 
Crämer, E-Mail sonja.craemer@
meckenheim.de, Telefon (02225)
 917-217, zur Verfügung.

1.	 Am	15.	Mai	2022	findet	die	Wahl	zum	18.	Landtag	 in	
Nordrhein-Westfalen statt. Die Wahl dauert von 8 
Uhr bis 18 Uhr. 

2. Die Stadt Meckenheim gehört zum Wahlkreis 26, 
Rhein-Sieg-Kreis II, und ist in 19 Stimmbezirke ein-
geteilt (siehe gesonderte Aufstellung). 

 In Meckenheim werden zehn Briefwahlvorstände ge-
bildet, die öffentlich zur Ermittlung und Feststellung 
des Briefwahlergebnisses am Wahltag im Rathaus 
der Stadt Meckenheim, Siebengebirgsring 4, sowie 
im Mosaik-Kulturhaus, Siebengebirgsring 2, 53340 
Meckenheim, zusammentreten 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlbe-
rechtigten in der Zeit vom 4. April 2022 bis zum 24. 
April 2022 übersandt worden sind, sind der Stimm-
bezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die/der 
Wahlberechtigte zu wählen hat.

3. Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt und im 
Wahlraum bereitgehalten.

 Jede/Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahl-
raum des Stimmbezirkes wählen, in dessen Wähler-
verzeichnis sie/er eingetragen ist.

 Die Wahlbenachrichtigung soll mitgebracht und ab-
gegeben werden. Außerdem ist der Personalausweis 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen, damit sich 
die Wählerin/der Wähler auf Verlangen über ihre/sei-
ne Person ausweisen kann.

4. Jede Wählerin/Jeder Wähler hat zwei Stimmen, eine 
Erststimme für die Wahl einer/eines Wahlkreisabge-
ordneten und eine Zweitstimme für die Wahl einer 
Landesliste. Sie/Er gibt ihre/seine Stimmen geheim 
auf einem amtlichen Stimmzettel ab, der im Wahl-
raum ausgehändigt wird.

5. Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer 

a) für die Wahl im Wahlkreis (in schwarzem Druck) die 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge mit dem Namen 
der Bewerberin/des Bewerbers, unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese, und rechts von dem Namen jeder Be-
werberin/ jedes Bewerbers einen Kreis für die Kenn-
zeichnung.

b) für die Wahl nach Landeslisten (in blauem Druck) die 
zugelassenen Landeslisten der Parteien, mit den Na-
men der ersten fünf Bewerberinnen/Bewerber und 
links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die 
Kennzeichnung.

 Die Wählerin/Der Wähler gibt
a) ihre/seine Erststimme in der Weise ab, dass sie/er 

auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem/
welcher Bewerber/Bewerberin eines Kreiswahlvor-
schlages sie gelten soll,

b) ihre/seine Zweitstimme in der Weise ab, dass sie/er 
auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) 
durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf an-
dere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Lan-
desliste sie gelten soll.

 Der Stimmzettel muss von der Wählerin/ vom Wähler 
in einer Wahlzelle des Wahlraumes gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, dass ihre/seine 
Stimmabgabe für andere nicht erkennbar ist.

 Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststel-
lung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öf-

fentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit dies ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist.

6. Wählerinnen/Wähler, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahl-
schein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbe-
zirk dieses Wahlkreises   oder 

b) durch Briefwahl
 teilnehmen.
 Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von 

der Stadt Meckenheim (Wahlamt) einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaf-
fen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zulei-
ten, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18 Uhr 
eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebe-
nen Dienststelle der Stadt Meckenheim abgegeben 
werden.

7. Jede/Jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahl-
recht nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht 
oder eine solche Tat versucht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft 
(§ 107a Abs. 1 und Abs. 3 des Strafgesetzbuches).

Meckenheim, den 29. April 2022
Stadt Meckenheim
Der Bürgermeister
Holger Jung

Spannende Aufgaben 
im Kinder- und Jugendbereich

Stadt Meckenheim bietet Freiwilliges Soziales Jahr
Die Stadt Meckenheim sucht Verstärkung und bietet ab sofort sowie zum 1. August 2022 ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) in ihren Kindertageseinrichtungen (Kitas) und im städtischen Mosaik-Kulturhaus an.
Auf die künftigen Alltagshelfenden warten spannende Aufgaben: Sie unterstützen die Erziehenden im 
Kita-Alltag bei der Betreuung der Kinder. Auch besteht die Möglichkeit, kleine Angebote für den Nach-
wuchs zu planen und durchzuführen. Spaß am Umgang mit Kindern wird ebenso vorausgesetzt wie Ein-
satzbereitschaft, Selbstständigkeit und Flexibilität. Überdies sind Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und 
Einfühlungsvermögen mitzubringen. Eine angemessene Vergütung sowie die Mitarbeit in einem moti-
vierten Team werden geboten. Darüber hinaus erfahren die FSJlerinnen und FSJler Unterstützung bei 
der Umsetzung eigener Vorhaben in der Arbeit mit Kindern – angeleitet durch hauptamtliche Mitarbei-
tende.
Die exakte Stellenbezeichnung ist auf der Homepage der Stadt Meckenheim unter https://karriere.me-
ckenheim.de	zu	finden.	Dort	können	sich	die	Interessierten	auch	direkt	online	bewerben.
Fragen beantwortet bei der Stadt Meckenheim im Fachbereich Jugendhilfe Margit Bierbrauer, Telefon 
(02225) 917 246, E-Mail margit.bierbrauer@meckenheim.de.

Wahlbekanntmachung


